
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 12. Juni 2012  

 

 

 Nr. A 080/2010 

 

Auftrag überparteilich: Regelung von Kosten und Parteientschädigungen im Verwal-

tungsgerichtsverfahren    

  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 

 

Der Auftrag „Regelung von Kosten und Parteientschädigungen im Verwaltungsgerichtsverfah-

ren“ wird erheblich erklärt. 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, Botschaft und Entwurf vorzulegen, womit § 77 Satz 2 des 

Verwaltungsrechtspflegegesetzes so abgeändert wird, dass den unterliegenden Behörden Par-

teientschädigungen auferlegt werden können. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Christian Imark Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Aktuarin Justizkommission 

Kantonale Finanzkontrolle 

Parlamentsdienste (693/2012)    


